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n-I.t885 d~r Beilagen z~' den s~enographiSchen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR JUSTIZ 

9014/3-I 4/75 22<f6 / A.B. 
, zu 230'-11 J. 

., - r ."., .' 

,An den 
" Präs. zm"tQ!-l.~~: .. !~~ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

!...i, ~..n 

,zu Z 2304j.J~Nn/1975 

!" . ~:' 

Die schriftliche Anfrage der AbgeordnetenEgg 

, 'und Genossen betre:f:fend die praktischen Erfahrungen bei der 

Anwendung des Kartellgesetzes beanworte ich wie folgt: 

'Das im Nationalrat einstimmig beschlossene: 

Kartellgesetz 1972 ist lebendes Recht. Der Rechtsbereich 

hat je"czt liesentlich größere Bedeutung als :früher. Das zeigt 

u~a. der Geschä:f:tsanfall. In <len letzten 'drei 'Jahren der Gel­

tung des alten Kartellrechts hatten das Kartellgericht und' 

"das Kartelloborgericht' :folgenden Geschäf'tsan:fal13 

!U. ~~ .)"' 

1970 108 2 
",1' 

" 1971 82 0 ." 

1972 i 10 5 
:.' ~.} 

j .' 

,Dieser Anfall hat sich seit dem Inkra.:f'ttreten 

des nauen Kartellgese"czes wesentlich ~rhöhto In den .,Jahren 

1973,,1974 und in der ersten Hälfte des Jahres 197.5 zeigt 

der· Geschäftsanfall folgendes Bild~ [8 

li! .Q!ü 
1973 654 52 .. . '; 

1914 224 53 
bis 30..6. ; , , f' .... ~ 

, .. .. ;'''. , " 

197.5 125 ;,. 
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Die Übertragungsverfahren- Kartelle, die zur Zeit 

des Inkrafttretens des neuen Kartel1gf3;setzes im Kartell-. 
register eingetragen waren, sind, in das neue Kartel1regj.stor 

I 

:·zu Übertragen ~ wenn dies in der Zei. t bis 30.4.1973 beantragt 

,,[orden war - sind, abgesehen von drei Fällen, abgeschlossen. 

Offen sind nur Fälle von besonderer wirtschai'tlicher Bedeutung 

oder solche, in denen der Paritätische Ausschuß für Kartell-

. angelegenheiten zu keinem Gutachten gelangen konnte oder grund~ 

legende Heinungsverschiedenl'leiten zwischen den Parteien tiber 

die volks'lfirtschaftliche Hechtfertigung bestehen. Das Über­

tragu ... '"1gsverf'ahren hat sich wet-tbevTE::lrbspoli tisch insofern als 

positiv an,liesen, als der Inhalt der Kartellverträge auf' S/Ji.ue 

aktuelle wirtschäftspoli tisch(;~ Releva.nz und volkswirtschaf't-

l:l.che Rechtfertigung geprüft werden konnto. I:..'l den meisten 

Fällen wurden anläßlj.ch der Über'tr~gung in den Kartellverträ= 

gen wettbewerbspolitisch unhal'cbare b~!:w idrtschaftlich nicht 

geraht:fertigt scheinende Vertragselemnnte beseitigt. Im Ilü-

reich der neu eingii::führten Tatbestände flAu:fe:Lnander abge­

stimmtes Verhalten" u.nd "Wirkungskartel1 11 , die zu .einer 

größeren Flexibilität der Kartellkontrolle :führen sollten, 

sind gegenwärtig zwei Präzedenzfälle anhängig. 

:Die Mißbrauchskontrolle als Uberwachendes Instru~ 

ment der Wettbewerbspolitik hat in drei Fällen zu Verfahren 

geführt, die teilweise noch a.111:tängig sind. Die Möglichkei. t 

dieser Kontrolle ist heute im Marktvcrha.lten durch die markt~ 

beherrschenden Un~ernehmen jedenfalls zu berücksich·l;igen. 

Dj,eVerordnung des Bundesministers für .Justiz 

"."om 15.5> 1973, BGBI NI' 256 J zur Durch:führung des § 6 des 

Kartellgesetzes hat die Rechtssicherhlt~i t kooperationswilliger 

Unternehmen erhöht. 

Die Rechtspr~chung des Kartellgerichts und des 

Kartellobergerichts hat schon jetzt einige grund1egende Ent­

SCheidungen getroffen. 

Das Kartellgesetz hat sich auch in der Praxis 

der staats,anwal tscha:ften und der straf'gerichte durchaus eing'E;·· 

lebt. Nach den gerichtlichen Straf'bes'timJll1.1ngeU des neuen Ge-

".. 

.\ 
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setzes sind auch bereits Verurteilungen ergangen und in 

Rechtskraft erwachsen (:fIngrid-Gläser it , sogenanntes 

"Ski-Kartell':) • 

Zah1:ceiche, nicht offizielle Xußerungen von 

Vertretern der Sozialpartner lassen erl.;:elinen, daß das neue 

Gesetz und diE; darauf beruhende Praxis als großer Fortschritt 

empfunden ,.;erden. In den Kritiken, die keinem größeren Geset:;~e::3-

werk erspart bleiben wird das Kartellgesetz 1972 überwiegend 

positiv beurteilt. So heißt es beispielslieise in einer - Il,Jr 

V.A.S. gezeichneten - Abhandlung in :tBerichte tll1.d Inrormat;ionen!l 

1484/85 vom 23.Mai 1975 über das Kartellgesetz 1972: "Die 

österreichische Sonderregelung der verstärkten paritätischen 

Mi t'\.;irkung hat sich bewährt, überhaupt die i.nf'ormellen Höglicl1.­

keiten, die das Gesetz bietet. Die Rechtsprechung ist ausg.ezeich-

net besetzt, so,~ohl in erster als c,,-uch in z,..;cj_ ter Inetanz uncl. 

das österreichische System erspart ein kost6pi~liges Kartellamt. 

Wenn auch das Kartellgesetz (wie viele andere Gesetze) ver­

besserungsfähig ist •...•• : für unsere Bsterreichischen Gegeben­

hei ten sind die ProbJene legistisch und wettbe'ferbstheoretisch 

sehr gut gelöst". 

7eAu~ust 1975 
Der Bur~esminister: 

'\ 
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